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URHEBERRECHT im engeren SinnURHEBERRECHT im engeren Sinn

Schutz von Werken Schutz von Werken auf den Gebieten derauf den Gebieten der
–– LiteraturLiteratur
–– TonkunstTonkunst
–– bildenden Künste undbildenden Künste und
–– FilmkunstFilmkunst

sofern sie eine eigentümliche geistige Schöpfung sofern sie eine eigentümliche geistige Schöpfung 
darstellendarstellen
für die Lebenszeit des Urhebers plus 70 Jahre danach für die Lebenszeit des Urhebers plus 70 Jahre danach 
(=life + 70)(=life + 70)
keine Registrierungkeine Registrierung
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URHEBERRECHT im weiteren SinnURHEBERRECHT im weiteren Sinn

Verwandte Schutzrechte fürVerwandte Schutzrechte für
ausübende Künstler (50J)ausübende Künstler (50J)
Veranstalter von SprachwerkVeranstalter von Sprachwerk-- oder Musikaufführungen oder Musikaufführungen 
(50 J)(50 J)
Lichtbildhersteller (50J)Lichtbildhersteller (50J)
Schallträgerhersteller (50J)Schallträgerhersteller (50J)
Rundfunkunternehmer (50 J)Rundfunkunternehmer (50 J)
Veröffentlichung nachgelassener Werke (25J)Veröffentlichung nachgelassener Werke (25J)
Datenbankhersteller (15 J)Datenbankhersteller (15 J)
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URHEBERRECHTURHEBERRECHT
PersönlichkeitsrechtePersönlichkeitsrechte (vererblich, ansonsten unübertragbar)(vererblich, ansonsten unübertragbar)
–– Schutz der Urheberschaft Schutz der Urheberschaft 
–– UrheberbezeichnungUrheberbezeichnung
–– Werkschutz (vor Kürzungen, Zusätze und andere Änderungen), wenn Werkschutz (vor Kürzungen, Zusätze und andere Änderungen), wenn der der 

Öffentlichkeit zugänglich; Ausnahme: Urstücke der bildenden KünsÖffentlichkeit zugänglich; Ausnahme: Urstücke der bildenden Künste te 
unterliegen immer dem Werkschutzunterliegen immer dem Werkschutz

Wirtschaftliche (VerwertungsWirtschaftliche (Verwertungs--)Rechte)Rechte (übertragbar)(übertragbar)
–– VervielfältigungsrechtVervielfältigungsrecht
–– VerbreitungsrechtVerbreitungsrecht
–– Recht zum Vermieten und VerleihenRecht zum Vermieten und Verleihen
–– SenderechtSenderecht
–– VortragsVortrags-- und Aufführungsrechtund Aufführungsrecht
–– ZurverfügungstellungsrechtZurverfügungstellungsrecht
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PRINZIPIEN DES URHEBERRECHTSPRINZIPIEN DES URHEBERRECHTS

Urheberrecht (droit d‘Auteur) Urheberrecht (droit d‘Auteur) versusversus Copyright:Copyright:
–– Schutz der Rechte der Urheber steht im VordergrundSchutz der Rechte der Urheber steht im Vordergrund
–– Schutz der „Investorrechte“ steht im VordergrundSchutz der „Investorrechte“ steht im Vordergrund

Im Falle einer fehlenden oder eindeutigen Im Falle einer fehlenden oder eindeutigen 
Rechteeinräumung Rechteeinräumung –– im Zweifel für den Urheber! im Zweifel für den Urheber! 
(ausgenommen sind sog. „Auftragswerke“)(ausgenommen sind sog. „Auftragswerke“)
Kein gutgläubiger Erwerb von VerwertungsrechtenKein gutgläubiger Erwerb von Verwertungsrechten
Grundprinzip der Freien WerknutzungenGrundprinzip der Freien Werknutzungen
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BESONDERHEITEN im URHGBESONDERHEITEN im URHG

Softwareschutz im Urheberrecht („eigene“ geistige Softwareschutz im Urheberrecht („eigene“ geistige 
Schöpfung)Schöpfung)
Datenbankschutz im Urheberrecht (Investitionsschutz!)Datenbankschutz im Urheberrecht (Investitionsschutz!)
UpUp-- und Downloads und Downloads –– zulässig? (Zurverfügungstellung zulässig? (Zurverfügungstellung 
–– Vervielfältigung zum privaten Gebrauch)Vervielfältigung zum privaten Gebrauch)
Beschränkung der freien Werknutzungen durch Beschränkung der freien Werknutzungen durch 
„Technikschutz“ „Technikschutz“ –– Beschränkung der Beschränkung der 
MeinungsäußerungsMeinungsäußerungs-- und Kunstfreiheit sowie Freiheit und Kunstfreiheit sowie Freiheit 
der Wissenschaftder Wissenschaft



25.05.200725.05.2007 office@lawfirm.eu / www.lawfirm.euoffice@lawfirm.eu / www.lawfirm.eu 77

Besondere Rechte des UrhebersBesondere Rechte des Urhebers
FolgerechtFolgerecht: Urheber partizipiert an der Weiterveräußerung seines : Urheber partizipiert an der Weiterveräußerung seines 
Originalwerkes mit, wennOriginalwerkes mit, wenn
–– Verkaufspreis mindestens EUR 3.000,Verkaufspreis mindestens EUR 3.000,---- undund
–– bei der Veräußerung ein Vertreter des Kunstmarktes als Käufer bei der Veräußerung ein Vertreter des Kunstmarktes als Käufer 

oder Verkäufer beteiligt ist.oder Verkäufer beteiligt ist.
–– Die Vergütung ist im Verhältnis zum Verkaufserlös prozentuell Die Vergütung ist im Verhältnis zum Verkaufserlös prozentuell 

gestaffelt undgestaffelt und
–– mit max. EUR 12.500,mit max. EUR 12.500,---- gedeckeltgedeckelt

Kürzungen, Änderungen und ZusätzeKürzungen, Änderungen und Zusätze zu Werken sind grundsätzlich zu Werken sind grundsätzlich 
nur mit Zustimmung des Urhebers erlaubt. Eine nur mit Zustimmung des Urhebers erlaubt. Eine ZerstörungZerstörung (völlige (völlige 
UnkenntlichmachungUnkenntlichmachung) eines Werkes ist nach Ansicht des ) eines Werkes ist nach Ansicht des 
Höchstgerichtes demgegenüber erlaubt.Höchstgerichtes demgegenüber erlaubt.
„„BestsellerparagrafBestsellerparagraf“: Urheber hat Vertragsanpassungsrecht, wenn “: Urheber hat Vertragsanpassungsrecht, wenn 
RechteeinräumungRechteeinräumung in auffallendem Missverhältnis zu den Erträgen in auffallendem Missverhältnis zu den Erträgen 
aus der Benutzung steht. In Österreich nicht gesetzlich normiertaus der Benutzung steht. In Österreich nicht gesetzlich normiert, in , in 
Deutschland schon (§ 36 Deutschland schon (§ 36 UrhGUrhG).).
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Besten Dank für die Aufmerksamkeit

Peter BurgstallerPeter Burgstaller
office@lawfirm.euoffice@lawfirm.eu


	URHEBERRECHT�
	URHEBERRECHT im engeren Sinn
	URHEBERRECHT im weiteren Sinn
	URHEBERRECHT
	PRINZIPIEN DES URHEBERRECHTS
	BESONDERHEITEN im URHG
	Besondere Rechte des Urhebers

